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1. Abgrenzung der Nachbarschaft 
 

Im Norden bildet die B525 die Grenze, Ebert und Hof Gerding gehören noch zur 
Nachbarschaft. Im Osten verläuft die Grenze hinter den Grundstücken der östlichen 
Bebauung des Rekener Postweges. Im Südwesten verläuft die Grenze entlang des 
Dülmener Weges bis zum Hof Steinkamp, verspringt hier in südlicher Richtung und 
verläuft parallel zum Dülmener Weg hinter der südlichen Bebauung des Dülmener 
Weges bis zur B525 einschließlich das Anwesen von Karl Warmers. 
 

1. Abgrenzung der Nachbarschaft 
 

Im Norden bildet die B525 die Grenze, Goxel 3a und Goxel 4a gehören noch zur 
Nachbarschaft. Im Osten verläuft die Grenze hinter den Grundstücken der östlichen 
Bebauung des Rekener Postweges. Im Südwesten verläuft die Grenze entlang des 
Dülmener Weges bis Goxel 14, verspringt hier in südlicher Richtung und verläuft 
parallel zum Dülmener Weg hinter der südlichen Bebauung des Dülmener Weges bis 
zur B525 einschließlich Goxel 26a.  
 

… 

 

7. Beiträge und Aufnahmegebühr 
 

Der Jahresbeitrag liegt bei 24,00 Euro pro Person, welcher jährlich fällig ist (kassiert 
wird nach Ermessen des Vorstandes). Der Jahresbeitrag ist bis zum 30.06. des Jahres 
fällig. Nachbarschaftseintritte ab dem 01.07. werden für das 2. Halbjahr mit 12,00€ pro 
Person berechnet (kassiert wird nach Ermessen des Vorstandes).  
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind beitragsfrei und erst ab Januar 
des Folgejahres beitragspflichtig.  
Eine Ehrenmitgliedschaft beginnt mit dem 85. Lebensjahr. Das 1. beitragsfreie Jahr 
ist das Jahr, in dem das Mitglied 85 Jahre alt wird. 
 
Neuer, ergänzender Passus: 
Die Ehrenmitgliedschaft kann erlangen, wer unmittelbar vor Erreichen der Altersgrenze 
mindestens 10 Jahre lang ununterbrochen Mitglied der Nachbarschaft war. 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. Leistungen der Nachbarschaft 
 
Alle Beitragszahler haben freien Eintritt beim Sommerfest.  
 
Personen mit einem Beitragssatz von mindestens 1,00 € pro Monat haben zusätzlich 
Anspruch auf freien Eintritt für eine Begleitperson (Partner) beim Sommerfest bzw. 
reduzierten Eintritt am Rosenmontag.  
 
… 
 
8. Leistungen der Nachbarschaft 
 
Alle Beitragszahler haben freien Eintritt beim Königsball des Sommerfests. 
 
 
Personen mit einem Beitragssatz von mindestens 1,00 € pro Monat haben zusätzlich 
Anspruch auf freien Eintritt für eine Begleitperson (Partner) beim Sommerfest bzw. 
reduzierten Eintritt am Rosenmontag.  
 
 

 

 

 
9. Ehrengaben 
 
… 
 
Primiz und Ehejubiläen zur grünen Hochzeit, Silber-, Goldene-, Diamanten-, 
Eisernen-, Gnaden- und Kronjuwelenhochzeit , die dem Vorstand durch eine 
schriftliche Bekanntgabe angezeigt werden, erhalten eine Ehrenabgabe. Diese kann 
jeweils nur zu einem Anlass (Kirche/Standesamt) beantragt werden. 
 
… 
 
Primiz und Ehejubiläen zur grünen Hochzeit, Silber-, Goldene-, Diamanten-, 
Eisernen-, Gnaden- und Kronjuwelenhochzeit , die dem Vorstand durch eine 
schriftliche Bekanntgabe angezeigt werden, erhalten eine Ehrenabgabe. Diese kann 
jeweils nur zu einem Anlass (Kirche/Standesamt) beantragt werden. 
 
… 

 


